
Tritt ein Sterbefall zu Hause ein, ist zunächst der Hausarzt/in oder sein Vertreter/in
zu benachrichtigen. Bei einem Sterbefall im Krankenhaus, Pflegeheim oder einer
anderen Institution leitet die Verwaltung das Notwendige ein. Sind die Umstände
des Todes nicht eindeutig, schaltet sich die Polizei ein. Damit wir mit dem Totenschein
die Sterbeurkunden beimzuständigen Standesamt beantragen können, sind wir auf
folgende Unterlagen des Verstorbenen angewiesen:

Bei Verheirateten:
Stammbuch bzw. Heiratsurkunde oder eine beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch,
Personalausweis, Schwerbehindertenausweis, Sozialhilfenachweis.

Bei Verwitweten:
Stammbuch bzw. Heiratsurkunde oder eine beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch
sowie zusätzlich die Sterbeurkunde des Ehepartners, Personalausweis, Schwerbe-
hindertenausweis, Sozialhilfenachweis.

Bei Geschiedenen:
Stammbuch bzw. Heiratsurkunde oder beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch
sowie zusätzlich das Scheidungsurteil mit RechtskraftvermerkPersonalausweis,
Schwerbehindertenausweis, Sozialhilfenachweis.

Bei Ledigen:
Geburtsurkunde oder Familienstammbuch der Eltern Schwerbehindertenausweis,
Sozialhilfenachweis. Mit den Sterbeurkunden werden Ansprü che bei der gesetzlichen
Rentenversicherung, evtl. Lebensversicherung, Sterbekassen etc. und dem Arbeitgeber
geltend gemacht. Hierfü r benötigen wir die Krankenversichertenkarte des Verstorbenen
sowie seine Versicherungspolicen und den Rentenbescheid. Bitte reichen Sie uns auch
eine Liste mit den zu informierenden Institutionen ein.

Folgende Institutionen sollten ebenfalls bedacht werden, falls vorhanden:

Alle Versicherungen
Banken
Telefongesellschaften
Strom-, Wasser- und Gasversorger
Vermieter

Bestattungen Küther
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